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K U N DMA C H U N G  
 

Auskunft: 
Mag. Patrick Schuster 

T +43 5522 3591 54221 
 

Zahl: BHFK-II-1301-42/2021-31 
Feldkirch, am 09.04.2024 

 

 
Herr Gabriel Werner, Göfis, hat um die Verlängerung der Baubewilligung (Bescheid der 
Bezirkshauptmannschaft Feldkirch vom 09.06.2021, Zahl: BHFK-II-1301-42/2021-16) für 
Errichtung einer Maschinenhalle mit Lager und Büros und Manipulations- und Abstellflächen 
sowie eines Betriebsparkplatzes und von Werbeanlagen auf GST-NR 152/1, 154, 153/1 und 
151/3, GB Göfis (Römerstraße 77), um weitere 3 Jahre angesucht. Bisher wurde das Vorhaben 
noch nicht umgesetzt. 
 
Aus dem Ansuchen ergibt sich, dass für dieses Vorhaben das Verfahren gemäß 
§ 31 Abs 2 BauG durchzuführen ist. Im Verfahren auf Verlängerung der Baubewilligung kommt 
den Nachbarn des ursprünglichen Baubewilligungsverfahrens Parteistellung zu. 
 
Beteiligte können die Projektunterlagen in digitaler Form unter Bekanntgabe ihrer 
Wohnadresse und einer Emailadresse an bhfeldkirch@vorarlberg.at anfordern (bzw. sich das 
Recht auf Abruf dieser Dokumente einräumen lassen) oder nach telefonischer Vereinbarung 
bis zum 10.05.2024 in der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch Einsicht in die genehmigten 
Projektunterlagen nehmen. 
 
Nachbarn des ursprünglichen Baubewilligungsverfahrens können innerhalb der Frist zur 
Einsichtnahme von ihrer Parteistellung gemäß § 26 Abs 1 BauG sowie vom Mitspracherecht zu 
den weiteren Kriterien für eine Verlängerung der Baubewilligung Gebrauch machen und 
Einwendungen erheben.  
 
 
Der Bezirkshauptmann 
im Auftrag 
 
 
Mag. Patrick Schuster (amtssigniert) 
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